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Frau Landesrätin 
Mag. Barbara SCHWARZ 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
post.ru2@noel.gv.at 

MINISTERRATSDIENST 
GZ  ●  B K A - 350. 710/ 0029- I / 4 / 2014  

A B T E I L U N G S M A I L ● M R D @ B K A . G V . A T 

S A C H B E A R B E I T E R I N ● M A G . I S A B E L L A P R I E L E R 

PER S. E-M A I L ● I S A B E L L A . P R I E L E R @ B K A . G V . A T 

TE L E F O N  ●  (+ 43  1)  53115/ 2248  

 

Wien, am 28. Jänner 2014 
 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Landesrätin! 
 
 

Zu  Ihrem  Schreiben  vom  21. August  2013,  mit  dem  Sie  einen  Beschluss  vom 
 

19. Juni 2013 betreffend „Vereinfachung des EU-Abwicklungssystems in der Periode 
 

2014-2020" vorlegen, kann ich Ihnen auf Grundlage der bei der zuständigen Stelle 

eingeholten Stellungnahme folgende Antwort übermitteln: 

 
 

Das Bundeskanzleramt teilt das Anliegen des NÖ Landtages, durch eine gemeinsa- 

me Anstrengung von Bund und Ländern zu einer administrativen Vereinfachung der 

aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanzierten EU-Programme 

mit Blick auf die neue Förderungsperiode 2014-2020 beizutragen. Als verhandlungs- 

leitendes Ressort für die Strukturfonds hat das BKA im Rahmen der Verhandlungen 

zur Reform der Kohäsionspolitik bereits entsprechende Beiträge in den Rechtsset- 

zungsprozess einbringen können. 

 
 

Es muss allerdings festgestellt werden, dass ohne weitere innerstaatliche Reforman- 

strengungen das bisher erfolgreiche dezentrale Verwaltungs- und Kontrollsystem in 

Österreich für die EFRE-Regionalprogramme mit einem überproportional steigenden 

administrativen Aufwand für eine erfolgreiche Programmumsetzung konfrontiert wä- 

re. 

 
 

Diese Entwicklung hat daher Anlass zu intensiven Arbeiten im Rahmen der ÖROK 

zur Steigerung der Effizienz und Leistungsfähigkeit des österreichischen Verwal- 

tungs- und Kontrollsystems gegeben, die in die sogenannten „EFRE-Reformagenda 
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2014-2020“ gemündet sind. Sie umfasst neben der effizienten Organisation der pro- 

grammbeteiligten Stellen die Harmonisierung und Straffung der Abwicklungsgrundla- 

gen und -verfahren, den strukturieren Erfahrungsaustausch zwischen den pro- 

grammverantwortlichen Stellen und die Sicherung entsprechend qualifizierter Kapazi- 

täten. Für die Umsetzung dieser Reformagenda wurden mit dem Beschluss der Lan- 

deshauptleute vom 9. Juli 2013 zur Zusammenfassung von bisher 9 Regionalpro- 

grammen zu einem von Bund und Ländern gemeinsam getragenem EFRE- 

Regionalprogramm Österreich 2014-2020 zudem strukturell günstige Voraussetzun- 

gen geschaffen. 

 
 
Der Reformprozess wird von der ÖROK-Stellvertreterkommission auf höchster Be- 

amtenebene begleitet, die in regelmäßigen Abständen über die Fortschritte bei der 

Umsetzung der Reformagenda Bericht erstattet. Auf Ebene der Förderstellen und der 

Ausgabenkontrolle konnte in diesem Sinne mit Ende 2013 bereits eine Reduktion auf 

die leistungsfähigsten Bundes- und Landeseinrichtungen erzielt werden. Unter Fe- 

derführung des BKA wird derzeit der Prozess zur Erarbeitung der zukünftigen Regeln 

für die Förderfähigkeit von Ausgaben mit Kofinanzierung aus dem EFRE eingeleitet. 

Seitens der ÖROK-Geschäftsstelle laufen aktuell in Abstimmung mit Ländern und 

dem BKA die Vorbereitungen für die erforderlichen organisatorischen und strukturel- 

len Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße und effiziente Abwicklung des künftigen, 

von Bund und Ländern getragenen EFRE-Österreichprogramms 2014-2020. 

 
 
Das BKA wird diesen Prozess im Einvernehmen mit den Ländern weiterhin aktiv vo- 

rantreiben. 

 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

SC Dr. Matzka e.h. 
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